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 BEKANNTMACHUNG 
DES VOLKSHOCHSCHUL - ZWECKVERBANDES 

WESEL • HAMMINKELN • SCHERMBECK 

über die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 
einschließlich der Entlastung des Verbandsvorstehers 

I. Jahresabschluss zum 31.12.2021 des VHS-Zweckverbandes und die
Entlastung des Verbandsvorstehers

Aufgrund der §§ 8 (1) und 18 (1) des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit (GkG NRW) vom 01.10.1979 (GV NRW Seite 621/SGV NRW 202) - in 
der derzeit gültigen Fassung - in Verbindung mit den §§ 92 (1) und 96 (1) der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S.666/SGV NRW 2023) - in der derzeit 
gültigen Fassung - hat die Volkshochschul-Zweckverbandsversammlung Wesel -
Hamminkeln - Schermbeck am 28.11.2022 folgenden Beschluss gefasst: 

1. Die Zweckverbandsversammlung nimmt das Ergebnis der Prüfung des Jahresab-
schlusses 2021 und des Lageberichts durch den Rechnungsprüfungsausschuss
zur Kenntnis.

2. Die Zweckverbandsversammlung beschließt gem. §§ 95 und 96 GO NRW die
Feststellung des vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschlus-
ses zum 31.12.2021 mit einer Bilanzsumme von 1.756.844,86 €.

3. Die Zweckverbandsversammlung beschließt, gem. § 96 (1) GO NRW, den Jah-
resfehlbetrag 2021 wie folgt zu verwenden:

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 18.506,97 € kann durch die Inanspruchnahme
der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Somit gilt der Haushaltsausgleich ge-
mäß § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW als erfüllt (fiktiver Haushaltsausgleich). Der Haus-
haltsplan 2021 ging von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 83.121,00 € aus.

4. Die Zweckverbandsversammlung beschließt, dem Verbandsvorsteher und dem
stellvertretenden Verbandsvorsteher für den Jahresabschluss 2021 gem. § 96
GO NRW uneingeschränkt Entlastung zu erteilen.
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Bilanz zum 31.12.2021 
Volkshochschul-Zweckverband Wesel-Hamminkeln-Schermbeck 

Aktiva 
31.12.2020 31.12.2021 

1. Anlagevermögen 253.024,56 290.399,16 

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 163,62 0,00 

1.2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung 252.860,94 290.399,16 

2. Umlaufvermögen 1.495.800,24 1.461.604,87 

2.2.1 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen      584.846,11 673.777,45 

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 150.573,09 11.708,28 

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 

2.4 Liquide Mittel 760.381,04 776.119,14 

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 3.170,00 4.840,83 

    Bilanzsumme: 1.751.994,80 1.756.844,86 

Passiva 
31.12.2020 31.12.2021 

1. Eigenkapital 1.093.136,40 1.074.629,43 

 1.1 Allgemeine Rücklage 674.081,63 674.081,63 

 1.3 Ausgleichsrücklage 608.956,87 419.054,77 

 1.4 Jahresergebnis -189.902,10 -18.506,97 

2. Sonderposten 0,00 0,00 

3.  Rückstellungen 562.552,35 571.888,50 

 3.1 Pensionsrückstellungen 441.621,00 438.889,00 

 3.4 Sonstige Rückstellungen 120.931,35 132.999,50 

4.  Verbindlichkeiten 96.306,05 110.172,83 

 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 81.911,67 92.578,77 

 4.7 sonstige Verbindlichkeiten   14.394,38 17.594,06 

5. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 154,10 

   Bilanzsumme: 1.751.994,80 1.756.844,86 

Alle Beträge sind in Euro angegeben. Die genannten Positionen entsprechen der Auflistung in § 42 Abs. 3 und 4 KomHVO 
NRW. 

 Nicht aufgeführte Positionen können nach § 42 Abs. 5 KomHVO NRW entfallen, da sie keine Werte enthalten. 
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II. Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2021

Der vorstehende Beschluss der Zweckverbandsversammlung des VHS-
Zweckverbandes Wesel • Hamminkeln • Schermbeck über den Jahresabschluss zum 
31.12.2021 und die Entlastung des Verbandsvorstehers wird hiermit gem. der §§ 8 
(1) und 18 (1) des GkG NRW und § 96 (2) GO NRW öffentlich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss 2021 mit seinen Anlagen ist dem Landrat des Kreises Wesel 
als untere staatliche Verwaltungsbehörde am 06.12.2022 angezeigt worden. Laut 
Verfügung vom 21.12.2022, AZ 20-1/15 12 35/VHS Wes, hat der Landrat Kenntnis 
genommen. 

Wesel, den 13.01.2023 

gez. 
Rainer Benien 
Verbandsvorsteher 
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 BEKANNTMACHUNG 
DES VOLKSHOCHSCHUL - ZWECKVERBANDES 

WESEL • HAMMINKELN • SCHERMBECK 

Haushaltssatzung des Volkshochschul (VHS) – 
Zweckverbandes Wesel • Hamminkeln • Schermbeck 

für das Haushaltsjahr 2023 vom 21.12.2022 

I. Haushaltssatzung 2023
Aufgrund der §§ 8 Abs.1 und 18 Abs.1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) 
vom 01.10.1979 (GV NRW Seite 621/ SGV NRW 202) -in der derzeit gültigen Fassung- in Verbin-
dung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S.666/ SGV NRW 2023) -in der derzeit gültigen 
Fassung- hat die Volkshochschul-Zweckverbandsversammlung Wesel • Hamminkeln • Scherm-
beck mit Beschluss vom 28.11.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Volks-
hochschul-Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen 
sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Ausgaben und notwendige Verpflichtungser-
mächtigungen enthält, wird 

im Ergebnisplan mit 

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 2.723.550,00 € 

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.769.960,00 € 

im Finanzplan mit 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden 
Verwaltungstätigkeit auf 2.723.550,00 € 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden 
Verwaltungstätigkeit auf 2.730.685,00 € 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
Investitionstätigkeit auf   0,00 € 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit auf   78.000,00 € 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit auf 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit auf 

 0,00 € 

 0,00 € 
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festgesetzt. 

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 
im Ergebnisplan wird auf   

  46.410,00 € 

festgesetzt. 

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht. 

§ 6

Der Leistungsbeitrag der Zweckverband-Träger wird auf insgesamt 

für Wesel  577.346,00 € 
für Hamminkeln 134.981,00 € 
für Schermbeck 57.673,00 € 

770.000,00 € 

festgesetzt. 

§ 7

entfällt. 

§ 8

(1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zu-
stimmung der Zweckverbandsversammlung nach § 83 der Gemeindeordnung NW (GO NW), wenn
sie für den Einzelzweck 2 v. H. der veranschlagten Einnahmen des Haushaltsjahres überschreiten.

(2) Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnisplanes sind, mit Ausnahme der zahlungsunwirk-
samen Abschreibungen, gegenseitig deckungsfähig.
Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen, mit Ausnahme der Abschreibungen,
eingesetzt werden.
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II. Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Land-
rat des Kreises Wesel als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 
21.12.2022 angezeigt worden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen diese Satzung nach 
Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,
c) der Verbandsvorsteher hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Zweckverband vorher gerügt

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt.

Wesel, den 13.01.2023 

gez. 
Rainer Benien 
Verbandsvorsteher 
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